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203. Öffentliche Zustellung eines Bescheides, Az.: 51-14-33-09672  
 
Gegen Herrn Peter Meyer, zuletzt wohnhaft in Engelings Haar 30, B ist ein Bescheid des Land-
rates des Kreises Steinfurt vom 07.07.2022 (Az.: 51-14-33-09672) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abge-
holt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 07.07.2022      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
          
         Kreis Steinfurt 27/2022/203 
 

 

204. Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 61 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I 
S. 546), in der derzeit gültigen Fassung 

 

Öffentliche Bekanntmachung  

Ausführungsanordnung  
 

Im Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III wird hiermit die Ausführung des Flurbereinigungs-
planes angeordnet gemäß § 61 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), in der derzeit gültigen Fassung.  
 
1. Mit dem 01.10.2022 tritt der im Flurbereinigungsplan Berkelaue III vorgesehene neue Rechts-

zustand an die Stelle des bisherigen (§ 61 Satz 2 FlurbG).  

2. Mit dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung hinsichtlich der Rechte an den alten 
Grundstücken und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufge-
hoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Las-
ten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren örtlicher Lage ausgewie-
senen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG).  

3. Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, namentlich der Übergang des Besitzes 
und der Nutzung der neuen Grundstücke, ist für den Flurbereinigungsplan individuell in Ab-
sprache mit den betroffenen Beteiligten erfolgt.  
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4. Wird der Flurbereinigungsplan geändert, so wirkt diese Änderung in rechtlicher Hinsicht auf 
den in Nr. 1 festgesetzten Zeitpunkt zurück (§ 63 Abs. 2 FlurbG).  

5. Mit der Ausführungsanordnung entfallen die Verfügungsbeschränkungen gem. §§ 34 und 85 
FlurbG.  

6. Innerhalb von 3 Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Ausfüh-
rungsanordnung angerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den Vertragspart-
nern bei der Flurbereinigungsbehörde folgende Festsetzungen gem. § 71 FlurbG beantragt 
werden:  

 
a) angemessene Verzinsung einer eventuell vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichszah-

lung für eine dem Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung von Land durch den Nießbrau-
cher (§ 69 Satz 2 FlurbG);  

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge eines 
eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 
FlurbG);  

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernisse der Bewirtschaftung 
des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG).  

Die Anträge zu a) und b) können von beiden Vertragspartnern, der Antrag zu c) kann nur 
vom Pächter gestellt werden. 

 
Gründe  
Grundlage der Ausführungsanordnung ist der unanfechtbar gewordene Flurbereinigungsplan  
Ein Aufschieben der Ausführung des Flurbereinigungsplanes widerspricht dem Gebot der zügi-
gen Abwicklung des Verfahrens und verlängert den unerwünschten Zustand der Nichtüberein-
stimmung der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse. Die Teilnehmer üben aufgrund der 
einvernehmlicher Einzelfallregelungen zur Besitzeinweisung bereits Besitz und Nutzung an den 
neuen Grundstücken aus. Dagegen haben sie bislang keine rechtliche Verfügungsmöglichkeit 
über die neuen Grundstücke. Die Ausführungsanordnung führt den im Flurbereinigungsplan vor-
gesehenen neuen Rechtszustand herbei, verschafft den Verfahrensteilnehmern die volle recht-
liche Verfügungsmöglichkeit über ihre Abfindungsgrundstücke und ist die Voraussetzung für die 
Berichtigung der öffentlichen Bücher. Der Erlass der Ausführungsanordnung gem. § 61 FlurbG 
liegt somit im öffentlichen Interesse und im Interesse der Beteiligten.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Anordnung ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Widerspruch statt-
haft. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich bei der  
Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster  
oder zur Niederschrift bei der  
Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld  
zu erheben. 
 
Auf elektronischem Wege kann der Widerspruch wie folgt erhoben werden:  
• durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-

Gesetz. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms.nrw.de.mail.de  



313 
 

• durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an die elektronische Poststelle der Behörde. Die E-Mail-Adresse lautet: poststel-
le@brms.sec.nrw.de  

 
Anordnung der sofortigen Vollziehung  
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. 03. 1991 (BGBl. I S. 686) in der derzeit gültigen Fassung, wird die 
sofortige Vollziehung dieser Ausführungsanordnung auch für den Fall angeordnet, dass Wider-
spruch und Anfechtungsklage erhoben wird, so dass diese Rechtsmittel keine aufschiebende 
Wirkung haben.  
 
Gründe  
Nach der vorgenannten Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn sie 
im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse der Beteiligten liegt. Die Vorausset-
zungen hierfür sind für die Ausführungsanordnung in dem Flurbereinigungsverfahren Berkelaue 
III gegeben.  
Das Interesse des überwiegenden Teils der Verfahrensbeteiligten an der rechtlichen Ausführung 
des Flurbereinigungsplanes Berkelaue III überwiegt deutlich das Interesse einzelner Wider-
spruchsführer an der aufschiebenden Wirkung der eingelegten Rechtsbehelfe.  
Die durch die Ausführungsanordnung ausgelösten ineinandergreifenden Eigentumsverände-
rungen müssen gleichzeitig wirksam werden. Dies wäre nicht möglich, wenn Widersprüche ein-
zelner Teilnehmer aufschiebende Wirkung hätten.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung für die Anordnung der sofortigen Vollziehung  
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - beantragt werden bei 
dem  
 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen,  
9a Senat (Flurbereinigungsgericht),  
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster.  
 
Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch durch Übertragung 
eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. 
Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sei. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Personen versehen sein 
oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß 
§ 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) 
vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 30803) der der derzeit gültigen Fassung.  
Hinweise: Falls die Frist durch eine bevollmächtige Person versäumt werden sollte, würde deren 
Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.  
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de  
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Coesfeld, den 01.08.2022     Bezirksregierung Münster 48653 Coesfeld 

Flurbereinigungsbehörde Leisweg 12  
Tel: 0251/411-5003  
Flurbereinigung Berkelaue III  
Az.: 33.5 – 4 13 03 - 

 
Im Auftrag:  
(LS)  
gez. Andreas Grotendorst 
 
Kreis Steinfurt 27/2022/204 

 

 

205. Öffentliche Bekanntmachung des Ausschusses für Wirtschaft, Bauen, 
Verkehr, Wohnen und Digitales 

 

 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Bauen, Verkehr,  

Wohnen und Digitales 
Montag, 15.08.2022 

 
 
 
Die nächste Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Bauen, Verkehr, Wohnen und Digitales, 
5. Sitzung in der XVII. Wahlperiode, findet 
 

Montag, 15.08.2022, 17:00 Uhr 
 

an der Kreisstraßenmeisterei, Konrad-Zuse-Str. 2, 49479 Ibbenbüren, statt. 

Tagesordnung 

A. Öffentliche Sitzung 

 1. Besichtigung der Kreisstraßenmeisterei Ibbenbüren 
  
 2. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 

24.05.2022 
  
 3. Informationen 
  
 3.1. Vorstellung des Mobilfunkkoordinators 
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 3.2. Biodiversitätsstrategie Kreis Steinfurt; 
Sachstand ökologische(re) Pflege von Straßenrändern 
- Möglichkeiten und Grenzen - 

  
 3.3. Geräte und Maschinen des Straßenbetriebsdienstes; 

Ausblick über die Entwicklungen im Bereich alternativer Antriebsformen 
  
 3.4. Information über geplante Baumaßnahmen an der Kreisstraßenmeisterei Ib-

benbüren 
  
 3.5. Hochbauprogramm des Kreises Steinfurt bis 2030 
  
 4. HEIMATBOOST - Investorennetzwerk Kreis Steinfurt 
  
 5. Anfragen 
  

B. Nichtöffentliche Sitzung 

 

 6. Feststellung der Niederschrift über den nichöffentlichen Teil der Sitzung vom 
24.05.2022 

  
 7. Grundstücksangelegenheiten; 

Erwerb von Grundstücksfläche für den Radweg K 15, Lotte, Achmerstraße 
  
 8. Grundstücksangelegenheiten; 

Eigentumsbereinigung aus der Straßenbaumaßnahme "K 76 Steinfurt, Lee-
rer Straße, 1960er-Jahre" 

  
 9. Informationen 
  
 10. Anfragen 
  

 
 
Steinfurt, 04.08.2022      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 

   
Kreis Steinfurt 27/2022/205 
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206. Öffentliche Zustellung eines Bescheides, Az.: 124508217 
 
Gegen Herrn Joachim Gericke, zuletzt wohnhaft in 49477 Ibbenbüren, Grüner Weg 24 A, 
ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 17.06.2022 (Az: 124508217) 
ergangen. 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer G 216, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 09.08.2022 

KREIS STEINFURT 
Der Landrat 
 
Kreis Steinfurt (27/2022/206) 
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207. Zweckvereinbarung Kreis ST/ Stadt Osnabrück 
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        Kreis Steinfurt (27/2022/207) 
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208. Öffentliche Zustellung eines Bescheides, Az.: 124064902 
 
Gegen Herrn Radu Scerbina, zuletzt wohnhaft in 48465 Schüttorf, Emsbürener Str. 1, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 15.07.2022 (Az: 124064902) 
ergangen. 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer G 216, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 12.08.2022     KREIS STEINFURT 

Der Landrat 
 
Kreis Steinfurt (27/2022/208) 

 
 
 
 
209. Öffentliche Zustellung eines Bescheides, Az.: 124065846 
 
Gegen Herrn Radu Scerbina, zuletzt wohnhaft in 48465 Schüttorf, Emsbürener Str. 1, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 13.07.2022 (Az: 124065846) 
ergangen. 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer G 216, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 12.08.2022     KREIS STEINFURT 

Der Landrat 
 
Kreis Steinfurt (27/2022/209) 
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210. Öffentliche Zustellung eines Bescheides, Az.: 124065590 
 
Gegen Herrn Radu Scerbina, zuletzt wohnhaft in 48465 Schüttorf, Emsbürener Str. 1, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 13.07.2022 (Az: 124065590) 
ergangen. 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer G 216, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 12.08.2022     KREIS STEINFURT 

Der Landrat 
 
Kreis Steinfurt (27/2022/210) 

 
 
 
 
211. Öffentliche Zustellung eines Bescheides, Az.: 124065575 
 
Gegen Herrn Radu Scerbina, zuletzt wohnhaft in 48465 Schüttorf, Emsbürener Str. 1, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 15.07.2022 (Az: 124065575) 
ergangen. 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer G 216, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 12.08.2022     KREIS STEINFURT 

Der Landrat 
 
Kreis Steinfurt (27/2022/211) 

 


